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als solche erfasst, bei Ent-
lassung addiert und die
Summe 1x für den gesam-
ten Aufenthalt kodiert. Aus
pragmatischen Gründen
wird als Bezugsdatum der
erste Tag der Leistung ge-
wählt. Nach der DKR4 P012d
wird die kleinste, kürzeste
Einheit verwendet, wenn
keine Größen-, Mengen-
oder Zeitangaben verfügbar
sind. Bei der Gabe von Blut-
produkten ist nur die dem
Patienten tatsächlich verab-
reichte Dosis bzw. Menge
zu kodieren, soweit der OPS
dafür eine Dosis- oder Men-
genangabe vorsieht.
Analog der DKR4 1001d

wird die maschinelle Beat-
mung, die zur Durchführung
der Zahnextraktionen erfolgt
und die nicht länger als 24
Stunden dauert, nicht ver-
schlüsselt, da die maschinel-
le Beatmung während einer
OP als integraler Bestand-

teil des chirurgischen Eingrif-
fes angesehen wird.
Die 5-230.3 Zahnextraktion,

mehrere Zähne verschiede-
ner Quadranten wird analog
der DKR4 P012d einmal ko-
diert. Der Kode 5-983 Re-
operation (DKR4 P013d)
kann nicht angegeben wer-
den, da es sich entspre-
chend der DKR nicht um
eine Behandlung einer Kom-
plikation, nicht um die
Durchführung einer Rezidiv-
therapie und nicht um die
Durchführung einer anderen
Operation in diesem Opera-
tionsgebiet handelt.
Trotz Wiederaufnahme in-

nerhalb der oberen Grenzver-
weildauer bzw. 30 Tagen,
gleicher MDC (03) und Parti-
tion M beim ersten bzw. Par-
tition O beim zweiten statio-
nären Aufenthalt erfolgt kei-
ne Zusammenfassung bzw.
Neueinstufung nach der FPV
2005 § 2 Abs. 2. Da der ers-

te stationäre Aufenthalt mit
einer Fallpauschale abge-
rechnet wird (D60B), die bei
Versorgung in einer Haupt-
abteilung in Spalte 13 des
Fallpauschalenkataloges ge-
kennzeichnet ist, werden die
genannten stationären Auf-
enthalte getrennt abgerech-
net. Diese Regelung für die
gekennzeichneten Fallpau-
schalen gilt nicht, wenn die
Kriterien der FPV 2005 § 2
Abs. 3 erfüllt sind, d.h. wenn
eine Wiederaufnahme we-
gen einer Komplikation er-
folgt, die im Zusammenhang
mit der durchgeführten Leis-
tung steht.
Abschließend sei auf eine

der wenigen Ausnahmen
von der Regel hingewiesen:
Die DKR 0201d aus dem

Kapitel 2 Neubildungen tritt
ausnahmsweise als spezi-
elle Kodierrichtlinie hinter
einer allgemeinen Kodier-
richtlinie zurück, wenn der

Fortsetzung von Seite 22

Punkt 5 der DKR4 P015d
erfüllt ist.

1 ICD-10. Revision Version 2005 GM
2 OPS Version 2005
3 3M G-DRG Grouper Version
4 Deutsche Kodierrichtlinien Version 2005

Nächste Folge:
Kodierbeispiele
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Der Bundesgerichtshof hat
mit Urteil vom 21. Oktober
2004 (Az.: III ZR 254/03) ei-
nem Pflegekind Schadens-
ersatzansprüche gegen das
Jugendamt zugebilligt, weil
das Jugendamt seine ge-
setzlichen Aufsichts- und
Kontrollpflichten verletzt hat.
Im konkreten Fall ging es
um Misshandlungen des
Pflegekindes durch die Pfle-
geeltern, für die der beklag-
te Kreis als Träger des zu-
ständigen Jugendamtes

Bundesgerichtshof verurteilt Jugendamt zum Schadensersatz:Bundesgerichtshof verurteilt Jugendamt zum Schadensersatz:Bundesgerichtshof verurteilt Jugendamt zum Schadensersatz:Bundesgerichtshof verurteilt Jugendamt zum Schadensersatz:Bundesgerichtshof verurteilt Jugendamt zum Schadensersatz:

Es fehlt die persönliche Haftungspflicht der Sachbearbeiter
nunmehr alle materiellen
und immateriellen Schäden
tragen muss.
Der Kläger war jahrelang

von seinen Pflegeeltern
misshandelt worden. Die
Misshandlung wurde auf-
gedeckt, als sein zwei Jah-
re jüngerer Bruder 1997 an
Unterernährung starb. Das
Jugendamt hatte ver-
säumt, die Unterbringung
der Pflegekinder zu über-
prüfen. Die Überprüfung
war maßgeblich wegen Zu-

ständigkeitsstreitigkeiten
unterblieben.

Kommentar

Das Amt wurde verurteilt,
doch die �Täter� oder �Nicht-
täter� bleiben unbehelligt.
Seit Jahrzehnten ruft der
Bund der Steuerzahler nach
der persönlichen Haftungs-
pflicht der öffentlich Bediens-
teten. Jeder Freiberufler, Pra-
xisarzt und sonst Tätige haf-
tet für seine Tätigkeit. Privile-

giert sind öffentlich Bediens-
tete, die in den Schutz einer
Behördentätigkeit �untertau-
chen� können. So kommt es
nicht nur zur milliardenschwe-
ren Verschwendung von
Steuergeldern, die der Steu-
erzahlerbund jährlich neu dar-
legt, sondern auch zu Perso-
nenschäden, teilweise mit To-
desfolge, ohne dass die Akti-
ven oder Inaktiven dafür zu
haften hätten.

BY
Quelle: LexisNexis Nr. 55749

Verwirrung um Publikation zur EchokardiographieVerwirrung um Publikation zur EchokardiographieVerwirrung um Publikation zur EchokardiographieVerwirrung um Publikation zur EchokardiographieVerwirrung um Publikation zur Echokardiographie

Dies sind keine Leitlinien!
In jüngster Zeit hat es um eine Publikation zu Qualitäts-
leitlinien in der Echokardiographie einige Verwirrung ge-
geben. Manche Kollegen haben den Beitrag selbst of-
fenbar als Leitlinie angesehen. Dazu stellen Vostand
und Kommission für Klinische Kardiologie der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologe, Herz- und Kreislaufforschung
(DKG) fest:
1: Die Publikation �Qualitätsleitlinien Echokardiographie �

Stufenkonzept, Ausbildung, Qualifizierung und Externe

Qualitätssciherung� der Autoren W. Fehske, T. Buck, A.
Hagendorff, R.S. von Bardeleben, W. Völker und S. Heine-
mann in Z. Kardiol. 94:61-74 (2005) ist keine Leitlinie.

2. Die Publikation ist keine offizielle Stellungnahme der
DKG zu diesem Thema.

3. Die Zuordnung der Publikation unter der Rubrik �Leitli-
nien� ist ein technisches Versehen des Verlages.

4. Eine Leitlinie zu diesem Thema wird von der Fachge-
sellschaft zeitnah erstellt.
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Wir möchten unsere Mitglie-
der einladen, sich in unse-
ren Sektionen, Arbeitsge-
meinschaften und Arbeits-
kreisen zu engagieren.
Für eine Teilnahme an der
Sektionsarbeit ist es er-
forderlich, dass Sie berech-
tigt sind, eine anerkannte
Schwerpunktbezeichnung
zu führen. Für besondere
Bereiche, die von den Sek-

tionen nicht erfasst wer-
den, sind Arbeitsgemein-
schaften  eingerichtet.
Darüber hinaus bestehen
Arbeitskreise zu Schwer-
punktthemen.
Sollten wir Ihr Interesse für
die Themen- und Problem-
stellung innerhalb  unserer
Verbandsarbeit geweckt ha-
ben und Sie möchten in ei-
ner der Sektionen, Arbeits-

gemeinschaften oder Ar-
beitskreise mitwirken, teilen
Sie dies bitte der Geschäfts-
stelle mit.
Über die laufenden Aktivitä-
ten werden Sie regelmäßig
informiert und zu den ent-
sprechenden Veranstaltun-
gen eingeladen. Auf diese
Weise können Sie Ihre Er-
fahrungen und Meinungen
in die Verbandsarbeit ein-

bringen und die Positionen
und die politische Arbeit des
BDI mitgestalten.
Sollten Sie Interesse an ei-
ner Mitarbeit haben, bitten
wir Sie, den unten stehen-
den Coupon ausgefüllt an
die Geschäftsstelle zu schi-
cken oder zu faxen. Wir
werden Sie dann mit allen
notwendigen Informatio-
nen versorgen.

Sektionen der Schwerpunkte Arbeitsgemeinschaften
Angiologie Fachärztlich tätige Internisten ohne Schwerpunkt
Endokrinologie Hausärztlich tätige Internisten
Gastroenterologie Internisten im Krankenhaus
Geriatrie Intensivmedizin
Hämatologie und Internistische Onkologie Radiologie, Nuklearmedizin und MRT
Kardiologie Medizinisches Qualitätsmanagement
Nephrologie
Pneumologie
Rheumatologie

Arbeitskreise
Arbeitsmedizin / Betriebsmedizin Psychosomatik / Psychotherapie
Arzneimittelsicherheit Rettungsdienst
Ärzte in Weiterbildung Sanitätsoffiziere
Belegärzte Sozial-, Präventions- und  Rehabilitationsmedizin
Infektiologie Sportmedizin
EBM-GOÄ-Gebührenordnungsfragen Tropen-, Reisemedizin und Impfwesen
Labor Umweltmedizin
Ernährungs- und Nährstoffmedizin Wertigkeit naturheilkundlicher Verfahren bei
Hypertonie internistischen Erkrankungen
Internisten im Medizinischen Dienst der Krankenkassen

Beeinflussen Sie die Arbeit des BDI!

Ihre Mitglieds-Nr.: __________________________

Name: ____________________________________________________________________________________________________

Vorname: ___________________________________________________________________________________________________

Adresse:___________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum und Unterschrift: _________________________________________________________________________________

Bitte senden an Berufsverband Deutscher Internisten e.V.
Postfach 15 66,
65005 Wiesbaden

oder faxen an: 0611 /18 133 - 50

!

Halbtagsarbeit und StudiumHalbtagsarbeit und StudiumHalbtagsarbeit und StudiumHalbtagsarbeit und StudiumHalbtagsarbeit und Studium

Nehmen Arbeitnehmer ein
Studium auf, sind sie
neuerdings ebenfalls ver-
sicherungsfrei in der Kran-
ken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung, wenn
sie das Arbeitsverhältnis
den Erfordernissen des

Von Sozialabgaben befreit
Studiums anpassen (also
nicht mehr als 20 Stunden
pro Woche arbeiten).
Dieser gleichfalls auf eine

Entscheidung des BSG vom
11. November 2003 (Az.:
B 12 KR 24/03 R) zurückge-
henden Rechtsauffassung

folgen nun auch die Sozial-
versicherungsträger: Rück-
wirkend ab dem Sommer-
semester 2000 gilt das
Werkstudentenprivileg auch
für Arbeitnehmer, die ihre
Beschäftigung nach Aufnah-
me des Studiums fortsetzen

und ihre Arbeitszeit auf nicht
mehr als 20 Stunden in der
Woche reduzieren. Beiträge
in diesen Versicherungs-
zweigen, die seitdem zu
Unrecht gezahlt wurden,
werden auf Antrag erstattet.

Aus: AOK, �Praxis aktuell�, 2/2004
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KleinanzeigenKleinanzeigenKleinanzeigenKleinanzeigenKleinanzeigen

GERÄTE
Biete drei ! voll funktionsfähige Krau-
se-Halbautomaten mit komplettem Zu-
behör zur Desinfektion von Endoskopen,
1x als Auftischgerät und 1x als Doppel-
wagen. VB 5.000,- �.

E-Mail: praxis@praxis-ddm.de
Fax: 06021/4447850

Toshiba SSH-140A Farbdoppler für
Herz u. Gefäße mit Sektorsonde, Linear-
sonde, Stiftsonde, SW-Printer, VB 3.500.

Tel.: 0951/200200

Computergesteuerte Extension + Tie-
fenwärme: Extensionsliege mit TRACom-
puter + MILI-Mobil + Hüftextension (Me-
dizinelektronik Lüneburg); NP 13.051 � inkl.
MWSt., 28 Monate alt, absolut neuwer-
tig, kaum benutzt, günstig abzugeben.
Auch Einstieg in Leasingvertrag möglich.

Dr. Hans-Peter Volkmann
Deutsche Klinik für Naturheilkunde und

Präventivmedizin
Knappschaftskrankenhaus Püttlingen

In der Humes, 66346 Püttlingen
Tel.: 06898/55-2092 (dienstlich)

Tel.: 0681/5959411 (privat)
E-Mail: dr.volkmann@t-online.de

Zu verkaufen: Komplette Olympus-Vi-
deogastroskopieanlage (GIF-Q 145, CLV-
U20, CV-140-EMC u.a.), neuwertig, seit 4/
2004 im Einsatz. Preis VB auf Anfrage.

Tel.: 07021/861348
Fax: 07021/861349

Die Alternative zu Gastroskopen von
Olympus, Pentax und Fujinon bietet RMS
mit seinen hochauflösenden Routine-
Video-Gastroskopen inkl. Videoprozes-
sor mit integrierter Kaltlichtquelle/Insuf-

flationspumpe Made in Germany / Elms-
horn. Exzellente Bildqualität durch hoch-
auflösenden Videochip in Verbindung mit
einem lichtstarken Spezialweitwinkelob-
jektiv.
Videogastroskop VG-2950; Videoprozessor
RMS VPS-H150; Videomonitor Sony 14".
Paketpreis: � 15.800,-- zzgl. MWSt. Ange-
bot freibleibend.

RMS Endoskopie-Technik
Ramskamp 41, 25337 Elmshorn

Tel.: 04121/6493-90
Fax: 04121/6493-83

Zu verkaufen:
Pentax-Videoprozessor EPM 330P +  2 Vi-
deo-Gastroskope Pentax EG 2940 � guter
Zustand (Pentax-Wartungsvertrag-gewar-
tet). Preis VB auf Anfrage.
Sonographiegerät Kontron Sigma MOD,
Bj. 99, + 2 Schallköpfe (7,5/3,5 MHz +
Stiftsonde 4 MHz) mit Mitsubishi-Video-
printer und Gerätewagen � sehr guter Zu-
stand. Preis VB auf Anfrage.

"Geräte 29606"

Suche gebrauchte Aufsetzkamera für
das Gastroskopgerät Olympus GIF E.

Tel.: 05422/3024

Verkaufe älteres Sonographiegerät Pi-
cker 2400 LS, 3,5 MHz Schallkopf, preis-
wert abzugeben wegen Neuanschaffung.

Tel.: 030/4112957

Multifrequenz-Sonde Lincar 5,0-7,5
MHz 60 mm für Sonograph SDU 450, wie
neu, VB 2.200 �.

Tel.: 0162-5235835

Wir reparieren:
Gastroskope, Koloskope, Sigmoidoskope
und andere Gerätegruppen von Olympus,
Pentax und Fujinon, auch die 10er-Serie
von Olympus. Wir gewährleisten die kos-

tenfreie Abholung Ihrer Endoskope und
bieten Ihnen Leihgeräte.
Prüfen Sie uns! Rufen Sie uns an.

RMS Endoskopie-Technik
Ramskamp 41, 25337 Elmshorn

Tel.: 04121/6493-90, Fax -83

Wir kaufen:
Gebr. Gastro- und Koloskope, Sigmoidos-
kope + Bronchoskope v. Olympus � Pentax
- Fujinon. Wir bieten Ihnen die kostenfreie
Abholung + Beurteilung Ihrer Endoskope
in unserer Fachwerkstatt. Prüfen Sie uns!
Rufen Sie uns an.

RMS Endoskopie-Technik
Ramskamp 41, 25337 Elmshorn

Tel.: 04121/6493-90, Fax -83

Wir verkaufen:
Werkstattüberholte Gastro- u. Kolosko-
pe, Sigmoidoskope + Bronchoskope von
Olympus � Pentax � Fujinon. Kostenfreie
Anlieferung der Endoskope in Ihre Praxis
zwecks Begutachtung, Erprobung der Ge-
räte nach Abstimmung. Prüfen Sie uns!
Rufen Sie uns an.

RMS Endoskopie-Technik
Ramskamp 41, 25337 Elmshorn

Tel.: 04121/6493-90, Fax -83

Automatisches Notfall-Defibrillator-
system
Paramedic CU-ER1 AED plus Monitoring
mit LCD-Bildschirm, unabhängig von der

Defibrillationsfunktion als mobiles EKG-
Überwachungsgerät nutzbar, High Tech-
System neuester Generation, diagnosti-
ziert und handelt selbsttätig, diskriminiert
die Rhythmusstörung, ist leicht bedienbar
und absolut sicher. Listenpreis 4460 �,
ohne Zwischenhandel aktuell nur 1799 �
+ MWSt. all inclusive (auch mit EKG-Mo-
nitoringkabel und Gerätetasche), soforti-
ge Lieferung.

HERZMEDICA e.K.
Paramedic-Generalvertrieb

Helene-Lange-Str. 28
66482 Zweibrücken

Tel.: 06332/471071 (tägl. 8-22h)
Fax: 06332/471072

www.herzmedica.de

PRAXISABGABE
Internist/Gastroenterologie gesucht:
Große internistische Schwerpunktpraxis,
hausärztlich/Gastroenterologie/Kardiolo-
gie, norddeutsches Mittelzentrum (ca.
80tausend Einwohner, Einzugsgebiet ca.
130tausend Einwohner). Gemeinschafts-/
Gesellschaftsanteil aus Altersgründen für
Gastroenterologie 2005/2006 zu verkau-
fen. Gesperrter Bezirk.

Praxisabgabe 06775"

Gutgehende fachinternistische Pra-
xis in norddeutscher Kleinstadt zum

Korrespondenzadresse zu Kleinanzeigen:
Berufsverband Deutscher Internisten e.V., Hauptgeschäftsstelle
Schöne Aussicht 5, 65193 Wiesbaden
Fax: 0611/18133-50,  E-Mail: rbornemann@bdi.de

Annahmeschluss für BDI aktuell Mai 2005: 04.04.2005
(voraussichtlicher Erscheinungstermin: 28.04.2005).
für BDI aktuell Juni 2005: 02.05.2005
(voraussichtlicher Erscheinungstermin: 27.05.2005).
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BDI-Funktionsträger sind in
letzter Zeit von Herrn Diet-
rich Bartsch, dem Ge-
schäftsführer der Reise-
dienst Bartsch GmbH fern-
mündlich und schriftlich
kontaktiert worden, um
Möglichkeiten einer Zu-
sammenarbeit bezüglich ei-
ner Fachexkursion nach Pe-
king besprechen zu können.
Bei diesen Kontakten

suggeriert Herr Bartsch,
dass er schon verschiede-
ne Kooperationen mit Lan-
desverbänden des BDI be-
züglich der Fachexkursion
geschlossen habe und ihm
hier die Mitgliederdaten pro-
blemlos zur Verfügung ge-
stellt wurden. Darüber hin-

aus enststeht teilweise der
Eindruck, als würde es dem
Üblichen entsprechen, sein
Produkt unter dem Briefkopf
der entsprechenden Landes-
gruppe des Berufsverban-
des Deutscher Internisten
e.V. an alle deren Mitglieder
auszusenden.
Der BDI hat die von Herrn

Bartsch namentlich ge-
nannten Vorsitzenden der
Landesgruppen telefonisch
kontaktiert und selbstver-
ständlich feststellen kön-
nen, dass die hier durch
die Reisedienst Bartsch
GmbH aufgestellten Be-
hauptungen in keinster
Weise dem Tatsächlichen
entsprechen.

Der Berufsverband Deut-
scher Internisten e.V.
stellt daher ausdrücklich
fest: Er hat keinerlei Ge-
spräche mit der Reise-
dienst Bartsch GmbH
oder ähnlichen Unterneh-
men geführt noch steht
er in Kooperation oder ei-
nem anders gearteten Zu-
sammenarbeitsverhältnis
mit dieser.
Der Herausgabe von Mit-

gliederdaten an kommerzi-
elle Anbieter würde gegen
Datenschutzbestimmungen
wie gegen die Verschwie-
genheits- und Sorgfalts-
pflicht des Verbandes ge-
genüber seinen Mitgliedern
verstoßen. Die Vorgehens-

weise des Herrn Bartsch
kann nach hiesiger Rechts-
auffassung nur als unlauter
bezeichnet werden und ist
mithin nicht zu dulden.
Die Geschäftsführung hat

bereits telefonisch mit der
Reisedienst Bartsch GmbH
Kontakt aufgenommen und
auf Unterlassung der be-
schriebenen Vorgehenswei-
se unter Androhung von
weiteren juristischen Schrit-
ten bestanden.
Sollten BDI-Mitglieder mit

derartigen Praktiken kon-
frontiert werden, bitten wir
um Mitteilung an die Ge-
schäftsstelle.

red.

Vorsicht Falle: BDI kooperiert nicht
mit dem Reisedienst Bartsch!


